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§ 11 NÖ KHG 2016 Übungen
 NÖ KHG 2016 - NÖ Katastrophenhilfegesetz 2016

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.05.2018

(1) Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden sind verp ichtet, in regelmäßigen Abständen

Katastrophenschutzübungen durchzuführen. Soweit zweckmäßig, ist den Gemeinden Gelegenheit zur Mitwirkung zu

geben. Die Übungsergebnisse sind zu dokumentieren und auszuwerten. Bei der zeitlichen Durchführung der Übungen

soll auf die Verfügbarkeit der gemäß § 3 zur Katastrophenhilfe verp ichteten freiwilligen Organisationen Rücksicht

genommen werden.

(2) Durch die Katastrophenschutzübungen sollen insbesondere die Katastrophenschutzpläne sowie die

Zusammenarbeit der im Rahmen des Katastrophenschutzes mitwirkenden Behörden und der gemäß § 3 zur

Katastrophenhilfe Verpflichteten erprobt werden.

In Kraft seit 02.09.2016 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_khg_2016/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/noe_khg_2016/paragraf/3
file:///

	§ 11 NÖ KHG 2016 Übungen
	NÖ KHG 2016 - NÖ Katastrophenhilfegesetz 2016


